
Bekanntmachung
— zur Strafbewehrung nach § 34 Abs. 4 Nr. 2

des Außenwirtschaftsgesetzes —
von Verbotsvorschriften

der Verordnung (EG) Nr. 1412/2006 des Rates
vom 25. September 2006

über bestimmte restriktive Maßnahmen
gegenüber Libanon
Vom 22. Dezember 2006

In der Anlage werden die Verbotsvorschriften der Verordnung
(EG) Nr. 1412/2006 des Rates vom 25. September 2006 über
bestimmte restriktive Maßnahmen gegenüber Libanon (ABl. EU
Nr. L 267 S. 2, ABL. EU Nr. L 319 S. 51) bekannt gemacht, deren
Verletzung als Straftat nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 des Außenwirt-
schaftsgesetzes zu ahnden ist.

Berlin, den 22. Dezember 2006
V B 2 - 971 593/4 -

Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie

Im Auftrag
Dr. K r u m p h o l z

Anlage
Artikel 1, Nr. 1, Artikel 2 und 3 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EG)

Nr. 1412/2006 des Rates vom 25. September 2006
über bestimmte restriktive Maßnahmen gegenüber Libanon

Artikel 1
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:
1. „technische Hilfe“ jede technische Unterstützung in Verbin-

dung mit der Reparatur, Entwicklung, Herstellung, Montage,
Erprobung, Wartung oder jeder anderen technischen Dienstleis-
tung; die technische Hilfe kann in Form einer Anleitung, Bera-
tung, Ausbildung, Weitergabe von praktischen Kenntnissen
oder Fähigkeiten oder in Form von Beratungsdiensten erfolgen;
die technische Hilfe schließt Hilfe in verbaler Form ein.

Artikel 2
Es ist untersagt,
a) technische Hilfe im Zusammenhang mit militärischen Aktivitä-

ten und der Bereitstellung, Herstellung, Instandhaltung und
Verwendung von Rüstungsgütern und zugehörigen Gütern
jeglicher Art, einschließlich Waffen und Munition, Militärfahr-
zeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung und ent-
sprechender Ersatzteile, unmittelbar oder mittelbar für natür-
liche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrich-
tungen in Libanon oder zur Verwendung in Libanon zu leisten;

b) Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit militäri-
schen Aktivitäten, insbesondere Zuschüsse, Darlehen und Aus-
fuhrkreditversicherungen für den Verkauf, die Lieferung, die
Weitergabe oder die Ausfuhr von Rüstungsgütern und zugehö-
rigen Gütern oder für die Erbringung von damit verbundener
technischer Hilfe mittelbar oder unmittelbar für natürliche oder
juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in
Libanon oder zur Verwendung in Libanon bereitzustellen;

c) wissentlich und vorsätzlich an Aktivitäten teilzunehmen, deren
Zweck oder Wirkung in der Umgehung der unter den Buchsta-
ben a und b genannten Verbote besteht.

Artikel 3
(1) Abweichend von Artikel 2 können die im Anhang aufgeführ-
ten zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten nach schriftlicher
Unterrichtung der libanesischen Regierung und der UNIFIL unter
ihnen angemessen erscheinenden Bedingungen Folgendes geneh-
migen:
a) die Bereitstellung von technischer Hilfe, Finanzmitteln oder

Finanzhilfe für andere natürliche oder juristische Personen,
Organisationen oder Einrichtungen in Libanon als die Streit-
kräfte der Libanesischen Republik und die UNIFIL im Zusam-
menhang mit Rüstungsgütern oder zugehörigen Gütern, die
sich in Libanon befinden oder zur Verwendung in Libanon
bestimmt sind, sofern

i) die Dienstleistungen nicht mittelbar oder unmittelbar für
Milizen erbracht werden, zu deren Entwaffnung der Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen in seinen Resolutionen
1559 (2004) und 1680 (2006) aufgerufen hat,

ii) die Genehmigungen unter Würdigung des Einzelfalls erteilt
werden und

iii) die libanesische Regierung oder die UNIFIL in jedem Ein-
zelfall die Erbringung der betreffenden Dienstleistung an
die jeweilige Person, Organisation oder Einrichtung geneh-
migt hat. Genehmigt die libanesische Regierung oder die
UNIFIL eine bestimmte Lieferung oder Weitergabe
bestimmter Rüstungsgüter oder zugehöriger Güter an eine
Person, Organisation oder Einrichtung, so kann davon aus-
gegangen werden, dass sich die Genehmigung auch auf die
Erbringung von technischer Hilfe im Zusammenhang mit
der Bereitstellung, Herstellung, Instandhaltung und Ver-
wendung der betreffenden Güter erstreckt;

b) die Bereitstellung von technischer Hilfe für die Streitkräfte der
Libanesischen Republik im Zusammenhang mit militärischen
Aktivitäten und Rüstungsgütern oder zugehörigen Gütern
sowie von Finanzmitteln und Finanzhilfe im Zusammenhang
mit militärischen Aktivitäten, sofern die libanesische Regierung
nicht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Unterrichtung
Einwände erhebt.

(2) Abweichend von Artikel 2 können die im Anhang aufgeführ-
ten zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten unter ihnen ange-
messen erscheinenden Bedingungen Folgendes genehmigen:
a) die Erbringung von technischer Hilfe im Zusammenhang mit

militärischen Aktivitäten sowie Rüstungsgütern und zugehöri-
gen Gütern, sofern
i) die Güter, für die die Hilfe erbracht wird, gegenwärtig oder

künftig von der UNIFIL bei der Ausübung ihrer Mission ver-
wendet werden und

ii) die Dienstleistungen für Streitkräfte erbracht werden, die
der UNIFIL gegenwärtig angehören oder künftig angehören
werden;

b) die Bereitstellung von Finanzmitteln und Finanzhilfe im
Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten sowie Rüstungs-
gütern und zugehörigen Gütern, sofern
i) die Finanzmittel oder die Finanzhilfe für die UNIFIL, für die

Streitkräfte eines Truppen an die UNIFIL entsendenden
Staats oder für eine Behörde bereitgestellt werden, die mit
Beschaffungstransaktionen für die Streitkräfte eines solchen
Staates beauftragt ist, und

ii) die Rüstungsgüter oder zugehörigen Güter für die Verwen-
dung durch die UNIFIL oder durch die von dem betreffen-
den Staat an die UNIFIL entsandten Streitkräfte beschafft
werden.

■ Bundesministerium für Gesundheit

[1055 A]Bekanntmachung
eines Beschlusses

des Gemeinsamen Bundesausschusses
über eine Qualitätsmanagement-Richtlinie

vertragszahnärztliche Versorgung
Vom 17. November 2006

Der Gemeinsame Bundesausschuss in der Besetzung nach § 91
Abs. 6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) hat in seiner
Sitzung am 17. November 2006 folgende Richtlinie beschlossen:

I.
Richtlinie

des Gemeinsamen Bundesausschusses
über grundsätzliche Anforderungen an ein
einrichtungsinternes Qualitätsmanagement
in der vertragszahnärztlichen Versorgung

(Qualitätsmanagement-Richtlinie
vertragszahnärztliche Versorgung)

Gesetzliche Grundlage
Die an der vertragszahnärztlichen Versorgung teilnehmenden
Zahnärzte und zahnärztlichen Einrichtungen (im Folgenden Ver-
tragszahnärzte) sind nach § 135a Abs. 2 Nr. 2 SGB V verpflichtet,
ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement einzuführen und
weiterzuentwickeln. Mit der vorliegenden Richtlinie bestimmt der
Gemeinsame Bundesausschuss nach § 92 i. V. m. § 136b Abs. 1
Nr. 1 SGB V die grundsätzlichen Anforderungen an ein einrich-
tungsinternes Qualitätsmanagement. Die Vorgaben beschränken
sich auf grundlegende Mindestanforderungen, weil die Einführung
und Umsetzung von Qualitätsmanagement-Systemen entschei-
dend von den einrichtungsspezifischen Gegebenheiten und Bedin-
gungen in den einzelnen Praxen abhängen. Die Richtlinie soll auch
ermöglichen, dass Vertragszahnärzte das Qualitätsmanagement für
ihre Praxis individuell entwickeln können.
§ 1 Definitionen und Ziele
Unter Qualitätsmanagement ist die kontinuierliche und systemati-
sche Durchführung von Maßnahmen zu verstehen, mit denen eine
anhaltende Qualitätsförderung und -verbesserung erreicht werden
soll. Qualitätsmanagement bedeutet konkret, dass Organisation,
Arbeitsabläufe und Ergebnisse einer Einrichtung regelmäßig über-
prüft, dokumentiert und gegebenenfalls verändert werden.
Die Einführung und Weiterentwicklung eines einrichtungsinter-
nen Qualitätsmanagements dient der kontinuierlichen Sicherung
und Verbesserung der Patientenversorgung und der Praxisorganisa-
tion. Insbesondere soll die Ausrichtung der Praxisabläufe an
gesetzlichen und vertraglichen Grundlagen unterstützt werden.
Qualitätsmanagement muss für Praxisleitung und Praxismitarbei-
ter sowie für die Patienten nützlich, hilfreich und unbürokratisch
sein. Zusätzlich soll Qualitätsmanagement dazu beitragen, die
Zufriedenheit der am Prozess Beteiligten, insbesondere der Patien-
ten zu erhöhen.
§ 2 Methodik
Die Ziele des Qualitätsmanagements werden erreicht, indem der
Ist-Zustand analysiert wird, gegebenenfalls Änderungsmaßnahmen
geplant, implementiert und in geeigneten Zeitabständen überprüft
werden. Diese Schritte liegen jeder qualitätsfördernden Maßnahme
zugrunde und werden als Qualitätskreislauf beschrieben (siehe
Anlage).
§ 3 Grundsätzliche Anforderungen
Grundelemente eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements
sind:
— Erhebung und Bewertung des Ist-Zustandes,
— Definition von Zielen,
— Beschreibung von Prozessen und Verantwortlichkeiten,
— Ausbildung und Anleitung aller Beteiligten,
— Durchführung von Änderungsmaßnahmen,
— erneute Erhebung des Ist-Zustands,
— praxisinterne Rückmeldung über die Wirksamkeit von Quali-

tätsmanagement-Maßnahmen.
Die Vertragszahnärzte können bei der Einführung des einrich-
tungsinternen Qualitätsmanagements auf vorhandene Qualitäts-
management-Systeme zurückgreifen oder ein eigenes Qualitäts-
management-System einsetzen. Qualitätsmanagement muss dabei
individuell auf die spezifischen und aktuellen Gegebenheiten und
Bedürfnisse der Patienten, der Praxisleitung und der Praxismit-
arbeiter bezogen sein. Es ist sicherzustellen, dass innerhalb eines
Zeitraumes von 4 Jahren (nach Inkrafttreten dieser Richtlinie) das
in der Praxis eingesetzte System alle aufgeführten Grundelemente
enthält.
§ 4 Instrumente
1. Neben der obligatorischen Ausrichtung aller Praxisabläufe an

den gesetzlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen, wie
insbesondere:
— Allgemeine Behandlungsrichtlinien, IP-Richtlinien, FU-

Richtlinien, ZE-Richtlinien, Festzuschuss-Richtlinien,
KFO-Richtlinien,

— Bundesmantelverträge BMV-Z/EKV-Z, Röntgenverordnung,
— Vorgaben zum Datenschutz und zu den Hygienemaßnah-

men,
sollen

2. als Instrumente eines einrichtungsinternen Qualitätsmanage-
ments insbesondere genutzt werden:

2.1 für den Bereich Arbeitsprozesse/Praxisorganisation
— Checklisten für organisatorische Arbeitsabläufe,
— Praxishandbuch,
— Fehlermanagement,
— Notfallmanagement,

2.2 für den Bereich Diagnose- und Behandlungsprozesse
— Orientierung am Stand der Wissenschaft gemäß § 2 Abs. 1

SGB V,
— Koordinierung zwischen zahnärztlichen und zahntech-

nischen Maßnahmen,
— fachliche Fortbildung nach § 95d SGB V,

2.3 für den Bereich Mitarbeiterorientierung
— Fortbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen,
— Teambesprechungen,

2.4 für den Bereich Patientenorientierung
— Patienteninformation, -aufklärung, -beratung,
— Förderung Patientenmitwirkung, -selbsthilfe,
— Öffnungszeiten, Erreichbarkeit, Terminvergabe,
— Beschwerdemanagement,

2.5 Kooperation mit Partnern im Gesundheitswesen.
§ 5 Dokumentation
Die Vertragszahnärzte haben Ziele, eingesetzte Elemente und
Instrumente nach den §§ 1, 3 und 4 dieser Richtlinie regelmäßig zu
dokumentieren.

§ 6 Überprüfung durch die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen
Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen fordern nach Ablauf von
4 Jahren nach Inkrafttreten dieser Richtlinie jährlich mindestens
2,0 % zufällig ausgewählter Vertragszahnärzte zur Vorlage einer
schriftlichen Dokumentation auf. Die Ergebnisse sind der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) zu melden, die spätes-
tens 5 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie dem Gemeinsamen
Bundesausschuss jährlich über den Umsetzungsstand des einrich-
tungsinternen Qualitätsmanagements in den zahnärztlichen Pra-
xen berichtet.

II.
Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Bun-
desanzeiger in Kraft.
Bonn, den 17. November 2006

Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß § 91 Abs. 6 SGB V

Der Vorsitzende
G e n z e l

Anlage
Qualitätskreislauf

★

[1075 A]Bekanntmachung
eines Beschlusses

des Gemeinsamen Bundesausschusses
zur Aufnahme der Beratungen

eines Strukturqualitätskonzeptes
für die Indikation Bauchaortenaneurysma

Vom 19. Dezember 2006
Der Gemeinsame Bundesausschuss gemäß § 91 Abs. 7 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) beschließt, die Beratungen
eines Strukturqualitätskonzeptes gemäß § 137 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2
SGB V für die Indikation Bauchaortenaneurysma aufzunehmen.
Siegburg, den 19. Dezember 2006

Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß § 91 Abs. 7 SGB V

Der Vorsitzende
P o l o n i u s

■ Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Bekanntmachung
von sicherheitstechnischen Regeln
des Kerntechnischen Ausschusses

(Regeln KTA 1508, KTA 3504 und KTA 3705)
Vom 6. Dezember 2006

Die vorgenannte Bekanntmachung wird als Beilage zur heutigen
Ausgabe des Bundesanzeigers veröffentlicht (siehe Beilagenhin-
weis).

■ Deutsche Bundesbank

Mitteilung Nr. 1002/2006
Bekanntmachung

über den Stand des Basiszinssatzes
ab 1. Januar 2007

Vom 28. Dezember 2006
Aufgrund von § 247 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gibt die
Deutsche Bundesbank bekannt, dass sich der seit 1. Juli 2006
1,95 % betragende Basiszinssatz zum 1. Januar 2007 von 1,95 % auf
2,70 % erhöht.
Frankfurt a. M., den 28. Dezember 2006

DEUTSCHE BUNDESBANK
Prof. Dr. Z e i t l e r N i m m e r r i c h t e r

Anruf genügt:
02 21/9 76 68-229
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